
Kostenord nu ng der Kraftfah rzeug Jnn un g Sa lzgitter

§ 2 - Schuldner der Gebühren und Auslagen

('1) Zur Zahlung von Gebühren und Auslagen ist verpflichtet, wer

a) eine Amtshandlung oder Leistungsverweigerung beantragt oder veranlassl hat oder zu
dessen Gunsten Sie vorgenommen wird,

b) besondere Einrichtungen oder Tätigkeiten Anspruch nimmt oder sich zu lnanspruchnahme
angemeldet hat.

(2) Für Gebühren, die im Rahmen von Ausbildungsverhältnissen zu erheben sind und dem
Auszubildenden nicht auferlegt werden dürfen, ist der Ausbildende Gebührenschuldner.

§ 3 - Bemessung der Gebühren

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem als Anlage beigefügten Gebührentarif. Soweit dieser
Rahmensätze vorsieht, ist die zu erhebende Gebühr nach der Höhe des Aufwandes zu bemessen.

(2) Wrd ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung oder Leistungshandlung zurückgenommen,
abgelehnt oder wird er in anderer Weise erledigt, kann eine angemessene Teilgebühr festgesetzt
werden. Dies gilt entsprechend für die Rücknahme oder Zurückweisung eines Wderspruches sowie
für die nur teilweise lnanspruchnahme einer Einrichtung oder Leistung.

(3) lst für die lnanspruchnahme einer besonderen Einrichtung oder Tätigkeit (2.8. Besuch eines
Lehrgangs) eine Anmeldung erforderlich, kann bei nicht rechtzeitiger Abmeldung vor Beginn eine
angemessene Teilgebühr erhoben werden.

(4) Für die Inanspruchnahme besonderer Einrichtungen oder Tätigkeiten, die nicht im Gebührentarif
aufgeführt sind, sind die entsprechenden Kosten zu erstatten.

§ 4 - Fälligkeit der Gebühren und Auslagen

(1) Die Gebühren und Auslagen sind fällig

a) bei Amtshandlungen oder Leistungshandlungen mit deren Beendigung oder mit der
Rücknahme des Antrages,

b) bei der lnanspruchnahme einer besonderen Einrichtung oder Tätigkeit mit Beginn der
lnanspruchnahme oder, wenn dafür eine vorherige Anmeldung erforderlich ist, mit der
Anmeldung.

§ 1 - Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen)

(1) Für Amtshandlungen und für die lnanspruchnahme besonderer Einrichtungen oder Tätigkeiten
erhebt die lnnung Gebühren, und zwar

a) Verwaltungsgebühren f0r Amtshandlungen,
b) Benutzungsgebühren für die Benutzung von Einrichtungen und Gegenständen, die sich im

Eigentum oder in der VeMaltung der lnnung befinden,
c) Leistungsgebühren für Leistungen, die von der lnnung bewirkt werden, ohne dass dre

Amtshandlungen sind.

(2) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Amtshandlung oder Leistungshandlung
besondere Auslagen notwendig, so sind Sie zu erstatten; dies gilt auch, wenn eine Gebilhr nicht zu
entrichten ist.



(2) Eine Amtshandlung oder Leistungshandlung kann von der vorherigen Zahlung eines
angemessenen Vorschusses in Höhe der voraussichtlichen Gebühren und Auslagen abhängig
gemacht werden.

§ 5 -Anzuwendenden Vorschriften

Die Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 25.O4.2007 (Nds. GVBI.S
'172) in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung.

§ 6 - lnkrafttreten

Die Kostenordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung auf der Homepage der mit der
Geschäftsführung beauftragten Stelle in Kraft.

Beschlossen in der Mitgliederversammlung am 17 . März 2023

GeschäftsführerObermeister



Anlage zur Kostenordnung
der Kraftfa h rzeug-ln n u ng Salzgitter

Gebührentarif

Beschlossen in der lvlitgliederversamm lung am 17 . Mätz 2023

n
h

Gebühr

Gesellen rüfun S ebtihren Teil 1 320.00 €
Gesellen rüfun S bühren Teil 2 440,00 €

25,00 €
50,00 €

Tritt ein bereits zur Prüfun zu elassener Prüflin vor inn der Prüfu zurüc
wird für den an efallenen Aufiarand eine Kostenerstattun erhobe n' 50,00 €
Au sfert u einer Zweitschrift eines 60,00 €
Zwischen- oder Gesellen rüfu szeu nisses Teil 1 oder 2'
- Diese Gebühr wird vollumfän lich an die Kreishandwerkerschaft a eführt, sofern die
Bearbeitu n durch die Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft erfol

25, -- bis 365,- €
Erteilung einer amtlichen Bescheinigun s 10,-. bis 75,- €
AU + PSP
Anerkennun 150,00 €

be rüfun 200,00 €
N ach rüfu n bei ährlicher Ü rüfun 100,00 €
PSP-Prüfung in Verbjndung mit AU-Prüfun s 60,00 €

100,00 €
Widerruf der AU-Anerkennung 75,00 €
AUK
Anerkennung 140,00 €
Anerkennun bei vorher er AU-Anerkennu 120,00 €
Ube rüfun 100,00 €
Nachprüfung bei jährlicher ÜberprUfung 150,00 €
Widerruf der AUK-Anerkennun 75,00 €
Altfahrzeu e
Anerkennu n 150,00 €

60,00 €
über rüfun ohne AU- be rüfun 100,00 €
Widerruf der Altfahzeug-Anerkennun s 75,00 €
Gas GSP/GAP
Anerkennun 200,00 €
über rüfun 100,00 €
Nachprüfung bei jährlacher Überprüfung 150,00 €
Widerruf der Gas-Anerkennun 75,00 €

Anerkenlung 290,00 €
Wiederholun S rüfun 250,00 €
waederkehrende Anerkennun 135,00 €
Widerruf der SP-Anerkennun 75,00 €

führer

V/-

Gebührentatbestand

Verwaltungsgebühr für Antrag auf vozeitiqe Zulassunq zur Gesellenorüfunq *

Verwaltungsgebühr für Antrag auf externe Teilnahme an der Gesellenprüfuno *

Erlass von Widerspruchsbescheiden

PSP-Prüfung ohne AU-Prüfunq

Überprüfung in Verbindung mit AU-überprüfunq

SP

Obermeister


